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Jeden Samstag erscheint unser  
großer, farbiger Reiseteil …

. . . mit kompetenten und spannenden Berichten 
von den schönsten Plätzen Deutschlands und der 
ganzen Welt.  
Damit bieten wir ein attraktives Umfeld für Ihre 
Gästewerbung. Unser Basis angebot an gebiets-
bezogenen neuen Themen umfasst die belieb-
testen Reiseziele unserer Leser. Einige Themen 
haben wir in unserem Sonderthemenplan bereits 
zusammengestellt. Gern berücksichtigen wir auch 
Ihre Wünsche.

PR-Anzeigen auf Anfrage.

Reisespecials KollektivJANUAR

02.01.2016 Reisekataloge

23.01.2016 Winterurlaub

FEBRUAR

06.02.2016 Reisekataloge

20.02.2016 Beauty, Wellness, Thermen

MÄRZ

05.03.2016 Reisekataloge

12.03.2016 Reisetipps zu Ostern

APRIL

02.04.2016 Reisekataloge

30.04.2016 Wohin zu Pfingsten

MAI

04.05.2016 Reisekataloge

14.05.2016 Freizeit- u. Erlebnisparks

JUNI

04.06.2016 Reisekataloge

18.06.2016 Sommerurlaub spontan gebucht

JULI

02.07.2016 Reisekataloge

23.07.2016 Urlaub für Daheimgebliebene

AUGUST

06.08.2016 Reisekataloge

27.08.2016 die letzten Sonnenstrahlen genießen

SEPTEMBER

03.09.2016 Reisekataloge

24.09.2016 bunte Herbstangebote

OKTOBER

01.10.2016 Reisekataloge

15.10.2016 Beauty, Wellness, Thermen

NOVEMBER

05.11.2016 Reisekataloge

19.11.2016 Wintersport im Skiparadies

DEZEMBER

03.12.2016 Reisekataloge

17.12.2016 Weihnachts-/ Silvesterurlaub 
  für Kurzentschlossene

Reise
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lag auf einer Liege am Kinderbecken. Ein grünes auf einer Liege an der Treppe. Ein blaues neben der Poolbar. Ein braunes an einer Mauer. Ein schwarzes neben einem Abfallbehälter. Und ein weißes am Zaun. Nachdem die heimlichen

Urlaub am Abgrund
Eine Tour am Rand eines Vulkans kann eine heiße Angelegenheit werden. Doch teils
atemberaubende Ausblicke entschädigen. Eine Auswahl von zehn Kratertouren weltweit

Hawaii Volcanoes National Park
Big Island ist heute die einzige vulkanisch aktive Insel
Hawaiis. Der Kilauea und sein Seitenvulkan Puu Oo
überzogen seit 1983 den Nordosten der Insel mit bisher
etwa 3,3 Millionen Tonnen Lava. Damit gehört er zu den
aktivsten Vulkanen der Welt. Die langsam kriechende
Feuerwalze lässt sich am besten per Helikopter beobach-
ten. Mit einem Cocktail in der Hand ist der Feuerschweif
von der Lounge des „Volcano House Hotels“ zu sehen.
Von dort führt auch der etwa sechs Kilometer lange
Kilauea Iki Trail über einen erstarrten Lavasee mit einem
Abstecher zur Thurston Lava Tube, einem unterirdischen
Tunnel, durch den einst Lava floss.
www.gohawaii.com

Cotopaxi, Ecuador
„Der Cotopaxi hat die schönste und regelmäßigste
Form unter allen colossalen Spitzen der hohen Anden“,
schwärmte bereits Alexander von Humboldt. Wie zu
Zeiten Humboldts startet auch heute eine Tour zur Straße
der Vulkane meist in Quito. Vom Eingang des National-
parks geht es dann über Serpentinen zu einem kleinen
Parkplatz auf 4500 Höhenmetern, von dem aus Bergstei-
ger den 5897 Meter hohen Cotopaxi in Angriff nehmen.
www.ecuador.com/protected-areas/cotopaxi-national-park

Piton de la Fournaise, La Réunion
Der Außenposten Frankreichs im Indischen Ozean
verdankt seine Existenz einem Hotspot in der Erdkruste,
der die Vulkaninsel aus dem Meer wachsen ließ.
160 Mal ist der heute 2621 Meter hohe Piton de la Four-
naise seit 1640 ausgebrochen. Bei einem Helikopterflug
kann man in den Schlund des Vulkans schauen, aber
auch eine Wanderung am Rande des Kraters verschafft
Respekt.www.reunion.fr/de

Yellowstone National Park, USA
Der Nationalpark lockt jährlich über drei Millionen Be-
sucher an. Das gesamte Areal mit einer Ausdehnung von
80 mal 55 Kilometern befindet sich in der Caldera eines
Supervulkans, der zuletzt vor 640000 Jahren die Erde
in eine Eiszeit katapultierte. Spätestens im Film „2012“
erfuhren Kinobesucher, dass der nächste Ausbruch des
Supervulkans überfällig ist. Doch noch kann man sich

auf wunderbaren Wanderwegen an den zischenden,
sprudelnden und farbenfreudigen Naturwundern erfreu-
en. Besonders beeindrucken die Wanderwege vom Old
Faithful zum Morning Glory Pool oder über die Kalksin-
terterassen der Mammoth Hot Springs.
www.nps.gov/yell

Anak Krakatau, Indonesien
Eine der gewaltigsten Vulkaneruptionen der jüngeren Ge-
schichte ereignete sich 1883 in der Meerenge zwischen
Java und Sumatra. Der Krakatau schleuderte 20 Kubikki-
lometer Gestein und Asche in die Luft, wobei der Vulkan
implodierte und einen 40 Meter hohen Tsunami verur-
sachte. Am Rand der Caldera erblickte zwischen 1927
und 1930 das Kind des Krakatau, der Anak Krakatau,
das Licht der Welt, der heute zu den aktivsten Vulkanen
weltweit gehört. Ein Betreten der Insel ist nicht zu emp-
fehlen, einige Veranstalter arrangieren aber Bootstouren
bis in ihre Nähe.
www.indonesia.travel

Popocatépetl, Mexiko
Der Popocatépetl (5462 Meter) bildet gemeinsam mit
dem benachbarten Iztaccíhuatl (5230 Meter) einen
Zwillingsvulkan. Seit der Jahrtausendwende ist der
Popocatépetl äußerst aktiv und daher für Wanderer und
Bergsteiger gesperrt. Man erhält aber vom derzeit inakti-
ven Nachbarvulkan Iztaccíhuatl einen wunderbaren Blick
auf den größeren Bruder.
www.visitmexico.com/de

Snæfellsjökull, Island
Jules Verne machte den Vulkan mit seinem Roman „Reise
zum Mittelpunkt der Erde“ berühmt, indem er ihn als
Einstieg in die Unterwelt beschrieb. Im Westen der
Halbinsel Snæfellsnes gelegen, ist der 1446 Meter hohe
Snæfellsjökull Sinnbild für die Insel aus Feuer und Eis,
denn seinen einstigen Feuerschlund bedeckt eine große
Schnee- und Eiskappe. Man muss nicht auf den Gipfel
steigen. Eine Wanderung im Nationalpark an der Küste
von Hellnar zwischen bizarren Lavakegeln und präch-
tigen Lavabrücken im Meer ist ein tolles Erlebnis.
www.snaefellsjokull.com

Pico del Teide, Spanien
Spaniens höchster Vulkan schlummert seit über 100 Jah-
ren auf der Kanareninsel Teneriffa in tiefem Schlaf. Stolze
3718 Meter ragt er über den Meeresspiegel hinaus. Wer
den Teide besteigen möchte, benötigt eine Erlaubnis
oder nutzt die Seilbahn, die allerdings bei schlechtem
Wetter nicht arbeitet. Aber auch in der umgebenden Cal-
dera mit 17 Kilometern Durchmesser gibt es wunderbare
Wanderwege. Besonders beeindruckend sind die Roques
de Garcia, die man auf der Landstraße TF-21 erreicht.
www.todotenerife.es

Ätna, Italien
Der Ätna ist mit 3323 Höhenmetern Europas größter und
aktivster Vulkan. Zusätzlich zu den vier Gipfelkratern
hat er etwa 400 Nebenkrater und Lavagrotten geschaf-
fen, wodurch er nicht nur fantastische Panoramablicke

von ganz oben bietet, sondern auch reizvolle Wande-
rungen an den Flanken ermöglicht. Empfehlenswert: Die
östlich gelegene Grotta del Gelo oder Eisgrotte. Bis auf
2900 Höhenmeter führt eine Seilbahn. Interessant sind
auch von den Etna-Guides geführte Gipfelwanderungen.
www.italia.it/de/reisetipps/unesco-staetten/
der-aetna.html

Galapagos-Archipel, Ecuador
Auf den Galapagos-Inseln wird das Werden und Vergehen
von Vulkanen besonders augenscheinlich. Während im
Süden neue Inseln aus dem Meeresboden wachsen,
versinken ihre alten Schwestern im Norden wieder in den
Fluten. Auf Santa Cruz kann man durch hohle Lavakanäle
wandern und urzeitlichen Kreaturen begegnen. Riesen-
schildkröten kämpfen sich panzergleich durch das bis zu
900 Meter aufragende Hochland. dpa
www.ecuador.com/galapagos-islands

Der Ätna ist mit 3323 Höhenmetern Europas größter und aktivster Vulkan. Begehbar sind unter anderem die erlo-
schenen Silvestri-Krater. Foto: dpa

Goldene Herbstangebote

MOSEL

TIROL

OSTSEE

BAYERISCHER WALD POLEN

Der Sommerurlaub ist schon Wochen her –
wem jetzt zu Hause schon wieder die Decke
auf den Kopf fällt, sollte vor dem Winter

noch schnell einen Kurzurlaub buchen. Anders als
bei Reisen in ferne Länder, liegen die Urlaubsorte
in Deutschland oftmals nur einen Katzensprung
entfernt und sind damit innerhalb kürzester Zeit
zu erreichen. In den Herbstmonaten muss man
auch nicht langfristig planen, um ein schönes
Urlaubsdomizil zu finden, denn bei den meisten

Urlaubsanbietern finden sich jetzt problemlos freie
Plätze.
Wandern ist ein gesunder Ausgleich zur sitzen-

den Lebensweise – und ein Urlaubsvergnügen,
bei dem man Land und Leute besonders intensiv
kennen lernt. Wenn der Spätsommer langsam
in den Herbst übergeht, beginnt außerdem auch
die Saison für „Weinschmecker“. Je üppiger die
Reben unter der milden Septembersonne der Lese
entgegenreifen, desto größer ist die Vorfreude auf
jungen Wein und fruchtig-spritzigen Federweißen.
Besonders vergnüglich gestaltet sich der Auftakt
zur Lese bei einem Urlaub einer Weinregion.
Wer lieber an die Küste fahren möchte, der sollte

schnell noch die Energiereserven auffrischen und
erholt in den Herbsturlaub starten. Seit Jahrhun-
derten weiß man um die natürliche Heilkraft der
Meeresregion. Das Seeklima mit seiner milden
Reizwirkung und der supergesunden Luft frei
von allergieauslösenden Stoffen und sonstigen
Verunreinigungen stärkt die Abwehrkräfte und
macht fit für den Alltag. Die ruhigen Strände in
der Nebensaison bei ausgedehnten Spaziergängen
am Meer genießen – mit etwas Geduld findet man
neben schönen Muscheln auch Donnerkeile und
Hühnergötter.
Wenn der Herbstwind ordentlich pustet, lockt

die wohlige Wärme des Dampfbads oder der Sauna
oder eines anderen Wellness-Angebotes. Oder
man bastelt mit der ganzen Familie einen schönen
Herbstdrachen, den man dann im Herbsturlaub
gen Himmel steigen lassen kann.
Deshalb sollte man sich und seiner Familie

einen Urlaub im goldenen Herbst, bevor der lange
Winter Einzug hält.

Seebad Kühlungsborn Nh. ru/komf. FW,
Meerblick, www.2rosen.de 0177-5687150

„Kur in Kolberg in Polen“- 14 Tage ab 429 €!
Haustürabholung inkl.! Hotelprospekte und
DVD-Film gratis! 0048943555126

www.kurhotelawangardia.de

OSTSEEBAD Insel Poel – 4 ****
Ferienhäuser mit Sauna und
Whirlwanne – 04473/1811
www.poeler-ostsee-haeuser.de

Familien-Abenteuer im Urwald –
1 Woche für die ganze Familie nur 349,- Euro

Eine Woche garantierten Spaß für die ganze Familie (max. 4 Personen)
mit komplettem Programm zum Einheitspreis!

Bodenmais stellt für den Spät-
sommer und Herbst wieder
alles auf den Kopf: Bis Ende

Oktober gibt’s den achttägigen Bo-
denmais-Urlaub zum einheitlichen
Familien-Komplettpreis von 349 Euro
für bis zu vier Personen. Es gibt auch
keine unterschiedlichen Saison-
zeiten – der „349 Euro-Preis“ gilt
für den gesamten Zeitraum, inklu-
sive aller Ferientermine. Doch nicht
nur der Preis ist eine Sensation: Der
Ort lockt noch mit einer ganz an-
deren Attraktion: Urwald! Großes
Staunen auf kleinen Gesichtern – für
Kinder ist die Natur des Bayerischen
(Ur-) Waldes oft eine neue Welt, die
sie jeden Tag zu neuem Entdecker-
geist anspornt. Tiere wie Insekten
und Vögel beobachten, Naturerfah-
rungen imWaldspielgelände des Na-
tionalparks sammeln – die Geheim-
nisse der Natur machen neugierig.
Die Eltern können sich entspannt
zurück lehnen, sich verwöhnen las-

sen oder einfach mitmachen und
selbst wieder zu staunenden Kin-
dern werden. Während aller Schul-
ferien in Deutschland erwartet der
„Bärenstarke Natur-Erlebnisclub“ die
Jüngsten. Und jeden Tag das Hallen-
bad, die Saunalandschaft und das
Sportstudio in Bodenmais kann die

ganze Familie mit der WellSport-
Aktiv-Karte kostenlos nutzen.

Untergebracht werden Sie in einer
gemütlichen und privatgeführten
Ferienwohnung mit Schlaf- und
Wohnraum – gegen einen geringen
Aufpreis auch mit zwei Schlafräu-

men und einem Wohnraum. Diese
sind komplett ausgestattet mit Kü-
che, Dusche oder Bad und WC so-
wie SAT-TV. Teilweise sind Bal-
kon oder Terrasse vorhanden. Als
Andenken erhält jede Familie ei-
nen original Bodenmaiser Bierkrug
mit Namensgravur bei Besuch der
JOSKA-Waldglashütte.

Der Familienspaß kann gebucht
werden über die

Bodenmais
Tourismus & Marketing GmbH
Bahnhofstraße 56
94249 Bodenmais
7-Tage-Service-Hotline:
01805 / 14 45 14 51
auf der Internetseite
www.bodenmais.de
oder unter
veranstalter@bodenmais.de

Urlaub in Tirol bei Kufstein am
Kaisergebirge. Neues Gästehaus,
fam.-frdl., Zi. m. Du/WC, Aufenthaltsraum,
Sat-TV, Balk., Gästeküche, ÜF p. Erw. 18,- €
Kinderermäßigung, Parkplatz, Fahrräder,
Bahnabholung. Info anfordern: Loni Enk,
Schützenweg 6, A-6342 Niederndorf bei
Kufstein / Tirol, 00 43 - 53 73 - 6 11 86

Hotel
Sonnenuhr

Goldener Herbst an der Mosel
Im gemütlichen Familienhotel inmitten der Weinberge.

Radeln, Wandern am Fluß, Wald, Weinberg

Inh. Rita Kerchner ·Burgstr. 26 ·56829 Pommern ·Tel. 02672 / 7391
Fax 8859 ·hotel-sonnenuhr@t-online.de ·www.hotel-sonnenuhr.de

1 Wo HP ab 345 €
So.-Fr. HP ab 255 €

Unser Angebot beinhaltet: 7x bzw. 5x Ü/HP (4-Gang-Menü), Tischwein,
reichhaltiges Frühstück, Mosel-Schifffahrt, 1 Fl. Wein auf dem Zimmer

Gruß an unsere Stammgäste!

Idyll. ruhige Lage, Komfortzimmer,
FeWo, DZ ab 40 € p.P. mit HP,

uriges Lokal, eig. Bäckerei, bayer.
Küche, Wellness, Wandern ab Haus

Sparwochen

1 Urlaubstag
GRATIS

Gasthof Mühle . Zimmerau 10 · 94269 Rinchnach/
Bayr. Wald . Tel. 0 99 22 / 12 06 . www.gasthof-muehle.de
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Ab in den Urlaub nach Griechenland?
Dann sollte ein Feuerlöscher unbedingtan Bord sein. In vielen Ländern müssenAutofahrer teil skurrile Ausrüstung
mitführen. In Deutschland ist es etwaseinfacher

ermit demAuto ins Ausland reist,solltenichtnur andasGepäckden-ken. Inmanchen Ländernmüssen Autofah-rer auch ungewöhnliche Ausrüstungsgegen-stände mitführen. In Griechenland, Island,Lettland, Litauen und Serbien beispielsweisemuss ein Feuerlöscher an Bord sein. Darüberinformiert der ADAC. Ein Abschleppseil istin Bosnien-Herzegowina, Mazedonien undSerbien Pflicht. In Kroatien, Serbien-Monte-negro und Russland müssen Autofahrer einErsatzlampenset dabeihaben.
Der Automobilclub weist darauf hin,dass Autofahrer bereits beim Durchfahreneines Landes auf die Mitführungspflichtachten müssen. In Belgien muss bei einerKontrolle zwar auch ein Feuerlöschervorgezeigtwerden.Allerdings gilt dasnur fürFahrzeuge, die ein belgisches Kennzeichenhaben. In Frankreich mussten Autofahrernoch bis Anfang 2013 ein Alkoholtestgerätim Wagen haben. Mittlerweile gehört das

Röhrchen jedoch nur noch freiwillig zumAuto-Inventar. Vorgeschrieben sind indiesemNachbarland Deutschlands dagegenWarnweste und Warndreieck – wie in denmeisten Ländern Europas.
In Deutschland müssen Autofahrerneben Warnweste und Warndreieckauch einen Verbandkasten im Pkwhaben. Verstoßen sie dagegen, werdenVerwarnungsgelder fällig. Bei fehlendemWarndreieck und Warnweste müssenAutofahrer mit jeweils 15 Euro Straferechnen. Gibt es keinen Verbandskasten,droht ein Verwarnungsgeld von 5 Euro.Wichtig ist, dass der Verbandskastendie DIN-Norm 13164 erfüllt. Zumvorgeschrieben Inhalt gehören unteranderem ein 14-teiliges Pflasterset, vierWundschnellverbände, Fixierbinden undeine Erste-Hilfe-Broschüre.

Bei unseren Recherchen erhalten wir Unterstützung von Fremdenverkehrs-ämtern, Tourismusagenturen, Veranstaltern, Transport- oder Hotelunterneh-men. Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Berichterstattung.

11Nur mit Abschlepp-
seil und Feuerlöscher

7xÜN+HP 250€ p. P. Pension SilberbauerInh. Barbara Silberbauer, Ringstr. 1,93470 Lohberg, Tel. 09943-515www.pension-silberbauer.de

Büsum – Komf. Ferienwohnungen zu Sonder-preisen. Tel. 04834-3521 www.buesum-web.de

Chiemseenähe, DZ m. Du/WC/TV,ÜF ab 4 Tg. 23,50 €./P./Tag 08662/669231, www.pension-ramstoetter.dePension Christine Ramstötter, Weitwies 5,83364 Neukirchen / Teisendorf

Seebad Kühlungsborn Nh. ru./komf. FWMeerblick, www.2rosen.de; 0177-5687150

Reiseangebote

Bayerischer Wald

Nordsee

Oberbayern

Polen

Ostsee

Kur an der Polnischen Ostseeküste in BadKolberg, 14 Tage ab 399 €, Hausabholung inkl.Prospekte, DVD-Film, Tel. 0048943556014

RÜGEN

SACHSEN-ANHALT

Badespaß für die ganze FamilieAn der deutschen Ostsee-
küste erleben Sie einen
atemberaubenden Som-mer! Die breiten und langenStrände auf den Inseln und

in den Ostseebädern laden
zum Sonnenbaden, Sand- undKleckerburgenbauen, Lesen,Toben oder Volleyballspielenein. Unter strahlend blauem
Himmel bietet das glitzern-de Meer die willkommene
Abkühlung!

Das salzhaltige, gesunde
Ostseewasser ist eine Wohl-tat für die Haut und beim
Schwimmen, Frisbeespielen
oder Plantschen haben Großund Klein garantiert jede
Menge Spaß.

Abends, wenn die Sonne
allmählich hinterm Horizont

verschwindet und den Strandin ein zartes Rosa taucht, ge-nießen Sie mit dem/der Liebs-ten die romantische Idylle,den Blick auf die weite, klareOstsee und entspanntes Beach-

feeling, an das Sie sich ganzbestimmt immer wieder gernezurückerinnern werden...
Auf den Strandpartys undSeebrückenfesten wird der

Sommer am Meer ausgiebig ge-feiert! – Musik, Comedy, Kin-deranimation und Kulinariksorgen vor maritimer Kulissefür beste Unterhaltung und
Hochgenüsse für Leib und See-le. Wer es sportlich mag, kannsich beim Kiten oder Surfen anden schönsten Spots Deutsch-lands ausprobieren oder
eine ausgiebige Fahrradtourdurch die abwechslungsreicheLandschaft der Küstenwälderunternehmen.

Wer nicht ganz so weit fah-ren möchte, dem bieten auchviele Spaßbäder in der Näheabwechslungsreiche Abküh-lung. Dort können sich die El-tern mit Wellness verwöhnenlassen und die Kinder tobensich im kühlen Nass aus. Sokann man entspannt Urlaubmachen und alle Familienmit-glieder sind zufrieden.

Ein Sonnentag am Ostseestrand. FOTOS: OSTSEE.DE INFO GMBH

Werbung
bringt denErfolg.

Fahrradverleih vor Ort!-----------------------------------------

Weitere attraktive Arrangements unter:Hotel Arkona Dr. Hutter e.K.Strandpromenade 62, Binz / Rügenwww.rugard-strandhotel.dereservierung@rugard-strandhotel.deTelefon: 038393 - 550

------------------------------------------

Wellness
Zertifikat

inklusive Gymnastik und Rückenschule,Kinder- und Jugendtreff !WLAN + SKY TV

Kids 6 – 16 J. Ü/HP ab 30 proTag

Gourmet 3GangMenü ab 49 p.P.Sonnabends mit Feuerwerk-----------------------------------------

5x Übern. / Langschläferfrühstück,Abendschlemmerbuffet, + ExtrasStrandurlaub
16. 8. – 30. 8. ab 549 p.P./DZ30. 8. – 6. 9. ab 479 p.P./DZSpätsommer / goldener Herbst6. 9. – 27. 9. ab 449 p.P./DZ27. 9. – 25.10. ab 419 p.P./DZWintermärchen
25.10. – 22.12. ab 349 p.P./DZWeihnachten inkl. festl. Programm22./23. – 27./28.12. ab 469 p.P./DZSilvester Galafeier, Livemusik+Disco, Feuerwerk27./28.12. – 1./2.1. ab 645 p.P./DZ-----------------------------------------

Salzwasserpool + SPA 3000m²

Schnäppchen auf der Insel Rügen– und das Meer auf drei Seiten –„Haus Mönchgut“ Privat-Hotel garni ThiessowSept.: 7 Ü/F p.P. im DZ nur 222 €! (038308/30117)Im Oktober: Ü/F p.P. ab 29 €! (1 Kind frei!)Web: Haus Mönchgut Thiessow, Hauptstr. 45, Inh. Manfred Beck

Hotel am See***Smit Strand undStrandkörben 3/5x Ü/HP inkl. Mini-golf, 1x kostenfr. Fahrradverleih,Fackelwand. ab 136/226 € p. P.,034721/50100, www.acamedresort.de
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Regensburg statt Regenwald
Dass die Deutschen gerne reisen, ist kein Geheimnis. Im Trend liegen

nicht die exotische Ziele, sondern der Urlaub im eigenen Land

Von Lea Sibbel

eutschland liegtalsReiseland imTrend:

Seit Jahren steht hinter den Gästezah-

len konstant ein Plus. Im vergangenen

Jahr zählte das Statistische Bundesamt 424

Millionen Übernachtungen – drei Prozent

mehr als im Vorjahr. Und das Volumen ist

eigentlichnochhöher, erklärt ClaudiaGilles

vom Deutschen Tourismusverband (DTV).

Denn in der Übernachtungsstatistik zählen

etwa keine Reisen zuVerwandten oderUrlau-

be im Ferienhaus.

Das Besondere: Für die hohe Zahl an

Übernachtungen in Deutschland sorgen

vor allem die Deutschen selbst. So gehen

von den 424Millionen Übernachtungen 82

Prozent auf das Konto inländischer Gäste,

erzählt Gilles. „Zwei Drittel aller Deutschen

macht im eigenen Land Urlaub“, fasst es

Martin Katz zusammen. Er ist Vorsitzender

im Ausschuss Deutschlandtourismus und

deutschsprachige Länder beim Deutschen

Reiseverband (DRV). Die GfK Marktfor-

schung zählt bei den Inlandsurlauben

im vergangenen Jahr sogar ein Plus von

9,9 Prozent. Katz hat dafür eine einfache

Erklärung: „Mehr und mehr wird auch

Deutschlandurlaub als wertig erachtet.“

Heute könne man sich – anders als in

früheren Jahren – mit dem Urlaub in der

Heimat sehen lassen. Teilweise gelte man

nun sogar als trendy.

Außerdem macht der Deutsche mittler-

weilemehr Urlaub als je zuvor – und stückelt

ihnmehr. Statt einmal für dreiWochen geht

es dreimal für eine Woche los, beschreibt

Katz. Diese Aufteilung des Zeitbudgets stä
rkt

den Tourismus in Deutschland ebenfalls. In

der Rangliste der Reiseziele gibt es je nach

Statistik teils unterschiedliche Ergebnisse.

Werden nur die Übernachtungen gezählt,

liegt Bayern stets an der Spitze. 2014 gab

es hier 85 Millionen Übernachtungen von

in- und ausländischen Gästen, erzählt Gil-

les. Baden-Württemberg und Nordrhein-

Westfalen liegen mit jeweils knapp 50 Mil-

lionen Übernachtungen auf den Plätzen

zwei und drei. Ein bisschen anders sieht

das Ranking aber aus, schaut man sich die

Urlaube an, also Reisen ab fünf Tagen: Hier

gewann im vergangenen JahrMecklenburg-

Vorpommern gegen Bayern, berichtet die

Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen

(FUR). Dann folgen Schleswig-Holstein und

Niedersachsen.

Ein wichtiges Thema ist das gute Preis-

Leistungsverhältnis, erzählt Katz.
Wer sich

die Städtedeziele ansieht, kann das schnell

nachvollziehen: In London, Paris oderMos-

kau bezahltman für Hotel undNebenkosten

weit mehr als etwa in Berlin.

Bei unseren Recherchen erhaltenwir Unterstützung von

Fremdenverkehrsämtern, Tourismusagenturen, Veran-

staltern, Transport- oder Hotelunternehmen. Dies hat

keinen Einfluss auf den Inhalt der Berichterstattung.

85 Millionen Übernachtungen: Bayern lag im vergangenen Jahr deutschland-

weit an der Spitze der beliebtesten Urlaubsziele. Foto: dpa

Reisetipps zu Ostern

OBERBAYERN

FRANKEN

NORDSEE

BAYERISCHER WALD

ObOstern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Fronlei-

chnam: Feier- und Brückentage werden g
erne für einen

Kurzurlaub genutzt. Viele Urlaube
r bevorzugen dabei Städte

und Regionen, die ihnen nicht nu
r abwechslungsreiche

Kulturangebote, sondern auch gen
ügend Möglichkeiten

zum Erholen bieten. Die freien Tage an
Ostern verlocken

zu einer Kurzreise. Die ersten Früh
lingssonnenstrahlen und

die bunten Frühlingsblumen in den Parkanlagen machen

Lust auf Entdeckungstouren.Tradi
tionell ist der Oster-

urlaub für viele Menschen die erste Gelegenheit des
Jahres,

den heimischen Wänden zu entfliehen und die Weite der

Natur und das erste Grün zu genießen. Für Familien mit

Kindern bietet eine solche Reise zudem die Möglichkeit,

das Osternest einmal in einer völlig neuen Umgebung zu

verstecken. Außerdem zieht es jetzt wieder viele Wanderer

und Radfahrer hinaus in die Natu
r. Das muntere Vögelzwit-

schern und das zarte Grün der Bäu
me und Sträucher laden

regelrecht dazu ein, nach dem frostigen Winter wieder aktiv

zu werden. Die Abende sind auch
schon wieder

länger geworden, so dass man entweder die

Wanderrouten im Bayerischen Wald, in

Franken oder in Oberbayern zu er
kunden

oder aber an der Nordseeküste die
Gegend

ausfindig zu machen. Hotels

und Pensionen halten zudem

umfangreiche Ausflugstipps für

ihre Gäste bereit, die der ganzen

Familie Spaß in den Osterferien

bereiten.

Idyll. ruhige Lage, Komfortzimmer,

Suite, DZ ab 41 € p.P. mit HP,

uriges Lokal, eig. Bäckerei, bayer.

Küche, Wellness, Wandern ab Haus

Sparwoche
n

1 Urlaubsta
g

GRATIS
Natur-& Wanderhotel Mühle . Zimmerau 10 · 94269 Rinchnach

Bayer. Wald . Tel. 0 99 22 / 12 06 . www.gasthof-muehle.de

bbKein Druckfehler – kein Aprilscherz!bb

Frühjahrserwachen imApril zum Superpreis. Bad Wiessee/TegernseerTal zählt zu den

schönsten & weltbekanntesten Urlaubsregionen in Europa
! Heimat der Prominenz!

Sensationell: 7 Übernachtungen p.P. nur €525,–

Inklusive HP mit täglich Sektfrühstücks-Buff
et, 4-Gang-Wahlmenü, Cocktailempfang mit

Gala-

Buffet, Candlelight-Dinner, Zitherabend, Hall
enbad, Sauna und Dampfbad. Exklusive Zimmer

mit absolutem Höchstkomfort. Top-Lage: 1 Gehminute vom See, Jachthafen & Seepromenade usw.

Laut Aral Schlummeratlas 2015 bestes 4-Sterne Hotel in Bad Wiessee/Tegernsee

Schnupperwochen vom 29.03. – 05.04. nur € 434,– p.P. inkl. HP

La
st

M
in

u
te Anton-von-Rieppel-Straße 26 · 83707 Bad W

iessee

Telefon 08022 / 8601 -0 · Fax 08022 /8601 - 40

www.alpenhof-tegernsee.de · info@alpenhof-tegernsee.de

175 km markierte Wanderwege + Hallenbad

+ Golf + Kanu fahren + Fliegenfischen

+ Klettern, Thermalbad in der Nähe.

ÜF ab 9,50 3, HP ab 18,50 3
Osterpauschale ab 79,– 5 p. P.

Einmalig Cuxhaven/Duhnen
FeWo m. Schwimmbad im Haus, gün.

0177/1690534 o. 06626/1657

KuranderPolnischenOstseeküste in

Bad Kolberg! 14 Tage ab 399€!
Hausabholung inkl.!

Prospekte,DVD-Film gratis! Buche jetzt!
Tel.0048943556014

www.kurhotelawangardia.de

OSTSEEBAD Insel Poel – 4 ****
Ferienhäuser – 04473/1811

www.poeler-ostsee-haeuser.de

Reiseangebote

Mosel

Österreich

Polen

Ostsee

Kurzurlaub im Weingutshotel
Komfort-DZ, Fr.buffet, histor. Weinstube, neuer Wintergarten,

Weinprobe & -Keller, Fahrradverleih, herrliche Radwege!

5 Nächte, 4 x HP (3-Gang-Menue) ab € 309 pro Pers.,

gültig bis 21.06.15 · Tiefgarage, rollstuhlgerecht

Weingutshotel „St. Michael“ Inh. Familie Michael Quint

Moselweinstr. 4 · 54487 Wintrich · Tel. 06534 / 233

www.erbhof-st-michael.de

Pfingsten im Salzkammergut !! 1 Wo HP
210,- (23 bis 30.5.) Mond-Atter-Wolfgangsee, eig.

Hallenbad, Gasthof Strobl, Tel. 0043-7667-7095

DieZeitung wird

vor demEinkauf gelesen.
Quelle: ZMG



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen oder anderer Werbemittel, wie z.B. Beilagen, von Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer 
Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen oder 
anderer Werbemittel, wie z.B. Beilagen, unter Beachtung der dem Werbungtreibenden 
gemäß Preisliste zu gewährenden oder mit dem Werbungtreibenden vereinbarten Rabatte, 
wobei die jeweilige Veröffentlichung auf Abruf des Auftraggebers erfolgt. Rabatte werden 
nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, 
für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame 
Rabattierung zu beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlus-ses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Kontrolle des 
Erfüllungsstandes eines Abschlusses innerhalb der vereinbarten Laufzeit ist Sache des 
Auftraggebers. Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend 
Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen oder anderen Werbemitteln 
innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

4.  Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis 
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 

5.  Aufträge für Anzeigen oder andere Werbemittel, die nur in bestimmten Heftnummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, 
ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

6.  Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. 

Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen oder andere Werbemittel – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder be-
hördliche Bestimmungen verstößt oder deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem 
Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar 
ist oder Anzeigen oder andere Werbemittel, wie z.B. Beilagen, Werbung Dritter oder für 
Dritte enthalten. Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters und deren Billigung bindend. Anzeigen oder andere Werbemittel, die Wer-
bung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall 
der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag 
zur Erhebung eines Verbundaufschlages. 

Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druck-
unterlagen oder anderer Werbemittel ist alleine der Auftraggeber verantwortlich. Bei der 
Anlieferung von digitalen Druckunterlagen für Anzeigen oder andere Werbemittel ist der 
Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder technischen 
Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen oder andere Werbemittel 
rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Kosten des Verlages für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu 
tragen. Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preis-
liste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen 
Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies 
gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstellung und 
Übermittlung von Druckunterlagen einhält.

9. Entsprechen die Anzeigen oder die Veröffentlichung des anderen Werbemittels nicht der 
vertraglich geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung 
des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder 
des anderen Werbemittels beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzan-
zeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, 
der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und 
Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht 
oder diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. 

Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des ande-
ren Werbemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/
Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen 
Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rück-
gängigmachung des Auftrags ausgeschlossen.

Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung 
oder aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober 
Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz 
des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschränkung gilt nicht, soweit der Scha-
den durch leitende Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrläs-
sigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In 
solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.

Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklama-
tionen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjäh-
ren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätz-
lichem Verhalten beruhen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen 
binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder 
innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt. 

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftragge-
bers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen ste-
hender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach 
Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

15. a)  Aus einer Auflagenminderung kann vorbehaltlich der Regelung der Ziffer 15. 
b) nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein 

Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die Garantieauflage unterschritten 
wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn und soweit sie

           bei einer Garantieauflage bis zu      50 000  Exemplaren 20 v. H.,
           bei einer Garantieauflage bis zu    100 000  Exemplaren 15 v. H.,
           bei einer Garantieauflage bis zu    500 000  Exemplaren 10 v. H.,
           bei einer Garantieauflage über      500 000  Exemplaren    5 v. H. beträgt.

Als Garantieauflage gilt die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durch-
schnittliche Auflage oder, wenn eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich 
verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich verbreitete) Auflage 
des vorausgegangenen Kalenderjahres. 

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

15. b) (Sondervorschrift bei Auflagenminderungen von Titeln mit weniger als zweimal 
wöchentlichem Erscheinen, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen.) Abwei-
chend von Nummer 15. a) berechtigt eine Auflagenminderung bei Titeln, die heftbezo-
gene Auflagendaten veröffentlichen, nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit 
sie bei einer Auflage (Garantieauflage) von bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H. und bei 
einer Auflage (Garantieauflage) von über 500 000 Exemplaren 5 v. H. überschreitet. Die 

der Garantie zu Grunde liegende Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der 
Definition der IVW. Sie errechnet sich für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurch-
schnitt der vier Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit nicht vom Verlag eine absolute 
Auflagenzahl als Garantie in der jeweiligen Preisliste angegeben wurde. 

Voraussetzung für einen Anspruch auf Preisminderung ist ein rabattfähiger Abschluss 
auf Basis der Mengenstaffel und für mindestens drei Ausgaben. Grundlage für die Be-
rechnung der Preisminderung ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei Auf-
tragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren 
sind, vereinbart wurde. Die mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der 
Auflagenüber- und Auflagenunterschreitungen der belegten Ausgaben innerhalb eines 
Insertionsjahres. 

Die Rückvergütung erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kundennettos unter Be-
rücksichtigung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgutschrift oder, wenn 
dies nicht mehr möglich ist, als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, 
wenn die Rückvergütungssumme mindestens 2500 Euro beträgt. 

16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weiter-
gabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und 
Expressbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. 

Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in 
dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der 
Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als 
Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im 
erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. 

Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 500g) überschreiten, sowie Waren-, 
Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen 
und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann 
dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die 
dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.

17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zu-
rückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach 
der erstmaligen Verbreitung der Anzeige oder des anderen Werbemittels.

18. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 

Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht wer-
den, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 

19. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Ange-
boten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des 
Verlages zu halten.

20. Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind wirksam, wenn sie vom Verlag 
mindestens einen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbe-
mittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein 
Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach 
Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden. 

Bei Änderungen der Preisliste treten die neuen Bedingungen mit dem Datum der neuen 
Preisliste in Kraft. Der Verlag behält sich vor, bei Änderung der Preisliste und der 
Geschäftsbedingungen, diese auch bei bereits vorliegenden Rabattabschlüssen zur An-
wendung zu bringen.

21. Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung bean-
sprucht, ist der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erfor-
derlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unterneh-
men, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mehr als 50 Prozent besteht. 
Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschafts-
prüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften 
durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis muss spä-
testens bis zum Abschluss des Insertionsjahres erbracht werden. Ein späterer Nachweis 
kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der 
ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur 
für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehö-
rigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet 
auch die Konzernrabattierung.

22. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erfor-
derlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigen-
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auftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Be-
stimmungen entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur notwendigen 
Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu 
und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber 
Dritten zu unterstützen. 

Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung in 
Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrecht-
lichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur 
Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, 
Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für 
die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in 
allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.

23. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, 
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – 
sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung 
der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt 
der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage 
vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der 
Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder 
zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. Auflagenminderung 
aus Gründen von Satz 1 bleiben im Rahmen von Ziffer 15 der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unberücksichtigt. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 

24. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 
Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages 
zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden. Unabhängig der Vermittlung behält sich der 
Verlag die endgültige Auftragsannahme vor.

25. Bei Änderung der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Auf-
trägen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich schriftlich eine andere Vereinbarung 
getroffen worden ist.

26. Sind in der Anzeigenpreisliste Bezirksausgaben oder sonstige Verlagsdruckschriften 
mit eigenen Preisen aufgeführt, so ist – sofern nicht die Gesamtauflage belegt wird – für 
jede Ausgabe oder Ausgabenkombination ein besonderer Anzeigenabschluss zu tätigen.

27. Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Ab-
nahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlass, wenn er 

zu Beginn der Frist einen Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste 

zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. Für jeden Kunden ist ein eigener Rabatt-
abschluss erforderlich. Eine Zusammenfassung verschiedener, rechtlich voneinander 
unabhängiger und kapitalmäßig nicht verbundener Unternehmen zu einem Abschluss 
ist nicht möglich. Voraussetzung für die Gewährung eines Konzernrabattes ist eine 
kapitalmäßige Beteiligung von mehr als 50 Prozent. 

28. Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagenaufträgen von Mitbewerbern kann weder 
für eine bestimmte Ausgabe noch für einen bestimmten Zeitraum zugesichert werden. 
Bei Beilagen behält sich der Verlag Mehrfachbelegung vor. 

29. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäfts-
übliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Bei unklaren Anzeigen oder für die Veröffentlichung nicht geeigneter 
Texte behält sich der Verlag vor, Änderungen oder Streichungen vorzunehmen, wenn 
aus Zeitgründen eine Rückfrage bei dem Auftraggeber nicht möglich ist.

30. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine 
Haftung. Dies gilt ebenfalls für die Vorlage von undeutlich geschriebenen Texten wie 
für undeutlich übermittelte Telefax.

31. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern wer-
den diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenü-
gendem Abdruck keine Ansprüche. Bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen wird kein 
Nachlass oder Ersatz gewährt, wenn der Besteller nicht vor der nächsten Einschaltung 
auf den Fehler hinweist. Dies gilt sinngemäß auch für mitgeteilte Abbestellungen. 

Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch auf Nach-
lass oder Ersatz, ebenso ein Abweichen von der Satzvorlage, der Schriftart und -größe.

32. Anzeigen- und Beilagenaufträge vom Einzelhandel, Handwerk und von gewerblichen 
Unternehmen, die im Verbreitungsgebiet ansässig sind, dazu zählen auch selbststän-
dig werbende Filialbetriebe und Zweigniederlassungen, werden über Werbungsmittler 
zum Grundpreis angenommen und verprovisioniert. Volle Provision nur bei kompletter 
Auftragsabwicklung. Markenartikelhersteller sowie Verkaufsagenturen, Verkaufsstellen 

und Zweigniederlassungen von überregionalen Verkaufsorganisationen, deren Werbung 
zentral durchgeführt wird, sind keine Lokalinserenten im Sinne der Preisliste. Die Ent-
scheidung darüber hat der Verlag.

33. Bei Ziffernanzeigen ist der Auftraggeber verpflichtet, die den Angeboten beigegebe-
nen Anlagen zurückzusenden. Eine Gewähr für rechtzeitige Weitergabe von Angeboten 
auf Ziffernanzeigen wird nicht übernommen.

34. Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, Kollektiven, PR-Beilagen, 
PR-Seiten und Sonderwerbeformen besondere Anzeigenpreise festzusetzen. Mündlich 
getroffene Vereinbarungen sind erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag 
bindend.

35. Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und bis zum Anzeigen-
schluss vorliegen. Bei Abbestellung einer Anzeige werden 25 % des Anzeigenpreises für 
Satzkosten bzw. Bearbeitungsgebühren berechnet. Rückzuvergütende Anzeigenbeträge 
werden um diese Gebühren gekürzt. Bei nicht rechtzeitig eingegangenen Beilagen wer-
den die entstandenen Kosten verrechnet.

36. Dem Verlag schriftlich zugehende Anzeigenaufträge werden ihrer Bedeutung nach 
in der Gesamtauflage veröffentlicht und berechnet, falls die gewünschte Teilausgabe, in 
der die Anzeige erscheinen soll, nicht ausdrücklich vermerkt ist. Platzierungsvorhaben 
können nur im Rahmen der umbruchtechnischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. 

37. Auf Anzeigen für Verlagserzeugnisse wird ein Kollegenrabatt von 10 v. H. gewährt, 
wenn die Aufträge direkt von Verlag zu Verlag abgewickelt werden.

38. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und 
Leistung von Schadenersatz. Dies gilt auch sinngemäß bei Arbeitskampf-Maßnahmen.

39. Anspruch auf Korrekturabzug besteht nur bei Aufgabe der Anzeigen 2 Arbeitstage 
(am Ort) bzw. 3 Arbeitstage (auswärts) vor Erscheinen.

40. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem 
aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag 
erwachsen sind. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu 
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, 
so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. 

Durch die Erteilung von Anzeigen und Beilagenaufträgen verpflichtet sich der Auftrag-
geber, die Kosten einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der 
Veröffentlichung beziehen, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen 
Anzeigentarifs.

41. Besondere Gestaltungswünsche bei Anzeigen, die von der Norm des Verlages ab-
weichen, werden bei einem Aufschlag von 25 % im Rahmen des Möglichen ausgeführt. 

42. Die Chiffregebühr wird als Verwaltungspauschale erhoben. Eine Rückerstattung 
ist nicht möglich, falls keine Offerten eingehen. Sonderformate, welche über die Stan-
dardformate von Briefsendungen hinausgehen, werden in der Höhe der zusätzlich an-
fallenden Portogebühren weiterberechnet. Gegenstände oder Warenproben werden 
nicht weitergeleitet. 

43. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch 
nicht ausgeschlossen.

44. Seit 1. August 1999 werden die vom Verlag gesetzten Texte nach der Reform der 
neuen deutschen Rechtschreibung abgedruckt.

45. Die im Zusammenhang mit der Erteilung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen erfas-
sten Daten eines Auftraggebers werden im Sinne des Datenschutzgesetzes entsprechend 
gespeichert und verarbeitet.

46. Die im Zusammenhang mit dem Anzeigenauftrag erhobenen Daten werden vom 
Verlag automatisiert gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung (z.B. 
Anzeigenrechnung, Gutschrift/Nachbelastung, Kundenbetreuung) verwandt.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für digitale Anzeigenvorlagen

  1. Eine digitale Anzeigenunterlage ist gegeben, wenn die Datei vom Auftraggeber 
als elektronischer Datenträger – online oder offline – an den Verlag übergeben wird.

  2. Für den der Anzeigendatei zu Grunde liegenden Anzeigenauftrag gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Verlages unverändert fort, werden jedoch bzgl. der 
Beschaffenheit und Weiterverarbeitbarkeitsanforderungen durch diese Besonderen 
Geschäftsbedingungen ergänzt.

  3. Bedient sich der Auftraggeber bezüglich der Weitergabe der Anzeigenunterlage bzw. 
der Verlag zu deren Empfang eines Dritten, so bleiben Auftraggeber und/oder Verlag 
Verpflichtete aus diesen Besonderen Geschäftsbedingungen.

  4. Der Verlag nimmt digitale Anzeigenunterlagen nur an, wenn diese den in den vom 

Verlag herausgegebenen „Richtlinien zur Anlieferung digitaler Anzeigen“ bestimmten 
Anforderungen entsprechen.

  5. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, die digitale Anzeigenvorlagen beinhalten, 
abzulehnen, sofern deren Beschaffenheit nicht diesen Besonderen Geschäftsbedingun-
gen entspricht.

  6. Für die rechtzeitige und einwandfreie Übergabe der digitalen Anzeigendatei ist der 
Auftraggeber verantwortlich.

  7. Fehlerhaft übergebene digitale Anzeigenunterlagen bzw. beschädigte Datenträger 
gehen ebenso zu Lasten des Auftraggebers wie der Ausfall des Übertragungsweges.

  8. Bezüglich der Übergabe von digitalen Anzeigenunterlagen durch den Auftraggeber 
ist der Verlag von jeglicher Haftung und Gewährleistung frei.

  9. Der Auftraggeber ist beweispflichtig, dass er die digitale Anzeigenunterlage ord-
nungsgemäß an den Verlag übermittelt hat.

10. Ist für den Verlag im Rahmen der betriebsüblichen Arbeitszeit/-weise erkennbar, 
dass eine digitale Anzeigenunterlage fehlerhaft übergeben wurde und lässt sich dennoch 
der Auftraggeber ermitteln, so fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

11. Ist (sind) die nachfolgende(n) Übergabe(n) wiederum erkennbar fehlerhaft, so ist 
der Verlag nicht verpflichtet, gegenüber dem Auftraggeber erneut Ersatz anzufordern. 
Sobald der Verlag im Rahmen der betriebsüblichen Arbeitszeit/-weise feststellt, dass die 
digitale Anzeigenunterlage nach dem (den) mangelhaften Übergabeversuch(en) fehlerfrei 
übermittelt ist, bestätigt der Verlag dies dem Auftraggeber. Diese Bestätigung bezieht 
sich ausschließlich auf den Vorgang der elektronischen Übergabe der Anzeigenunter-
lagen und enthält nicht die Zusicherung bestimmter Eigenschaften bzgl. des Abdrucks/
der Verbreitung der Anzeige bzw. die Übernahme einer inhaltlichen Verantwortlichkeit.

12. Der Verlag ist nicht verpflichtet, digitale Anzeigenunterlagen, die nicht diesen Beson-
deren Geschäftsbedingungen entsprechen, in eine veröffentlichungsfähige Form zu brin-
gen. Erklärt sich der Verlag bereit, einer entsprechenden Aufforderung des Auftraggebers 
nachzukommen, so schließen Auftraggeber und Verlag insoweit eine gesonderte Verein-
barung, in der auch die Höhe der Vergütung des zusätzlichen Aufwandes bestimmt wird.

13. Die vom Verlag eröffnete Möglichkeit, digitale Anzeigenunterlagen auf seinem Rech-
ner zu hinterlegen, bedeutet nicht die Annahme des Anzeigenauftrages durch den Verlag.

14. Der Auftraggeber sichert dem Verlag zu, im Besitz aller Rechte bzgl. der digitalen 
Anzeigenübergabe (inkl. der verwandten Schriften) zu sein. Insoweit stellt der Auftrag-
geber den Verlag von Ansprüchen Dritter frei.

15. Der Auftraggeber (bzw. ein von ihm eingeschalteter Dritter) ist verpflichtet, die 
digitale Anzeigenunterlage bis zum Abschluss des Anzeigenauftrages in seinem Rechner 
zu speichern. 

Der Verlag ist – gegebenenfalls gegen Kostenerstattung – befugt, vom Auftraggeber die 
Übermittlung einer Kopie der abgespeicherten digitalen Anzeigenunterlage zu verlangen. 

Ist dem Verlag dieser Rückgriff verwehrt, weil der Auftraggeber die Speicherung der 
digitalen Anzeigenvorlage unterlassen hat, und ist im Verlag ein Zugriff auf die digitale 
Anzeigenunterlage unmöglich geworden, stehen dem Auftraggeber keine Ersatzansprü-
che gegenüber dem Verlag zu. 

16. Der Verlag ist – sofern nicht ausdrücklich eine abweichende schriftliche Vereinba-
rung getroffen ist – nicht verpflichtet, digitale Anzeigen über den Abschluss des Anzei-
genauftrages hinaus zu speichern bzw. Datenträger, auf denen die digitalen Anzeigen 
gespeichert sind, an den Auftraggeber zurückzugeben.

17. Dem Auftraggeber übersandte Papierabzüge digital übergebener Anzeigenunter-
lagen (Korrekturabzüge) sind aufgrund der gegebenen technischen Bedingungen nicht 
immer in der Lage, die Qualität der zu veröffentlichenden Anzeige in jeder Einzelheit 
exakt wiederzugeben.

18. Einen Anspruch auf Übersendung von Korrekturabzügen digital übergebener Anzei-
genunterlagen hat der Auftraggeber nur, wenn dies mit dem Verlag gesondert schriftlich 
vereinbart ist.

19. Ist die digitale Anzeigenunterlage bzw. ihr elektronischer Übergabevorgang mit Viren 
behaftet, so ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Verlag den daraus entstandenen 
Schaden zu ersetzen.

20. Der Verlag ist berechtigt, die Besonderen Geschäftsbedingungen für digitale Anzei-
genunterlagen jederzeit zu ändern. 

Die abgeänderten Besonderen Geschäftsbedingungen werden zwei Monate nach Ankün-
digung gegenüber dem Auftraggeber wirksam.

21. Soweit in diesen Besonderen Geschäftsbedingungen auf die Schriftform Bezug ge-
nommen wird, ist auch die elektronische Schriftform zulässig.
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